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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1980

Norm

StGB §207 Abs1

Rechtssatz

Der durch den ersten Deliktsfall pönalisierte geschlechtliche Mißbrauch einer unmündigen Person umfaßt sowohl

deren aktive als auch deren passive Beteiligung am Unzuchtsakt.
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